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1. Ministerium für Inneres und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, 20.09.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der raumbedeutsamen Planung der 
Gemeinde Colbitz, dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebie-
te nördlich Colbitz“, keine Ziele der Raumordnung entgegenstehen sowie 
dass Grundsätze der Raumordnung aus dem Landesentwicklungsplan das 
Landes Sachsen-Anhalt 2010 (LEP-LSA 2010) berührt werden.  
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Die landesplanerische Feststellung sowie die Begründung der Raumbe-
deutsamkeit und der landesplanerischen Feststellung werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Die Stellungnahme der RPG Magdeburg wurde eingeholt. Aus regionalpla-
nerischer Sicht werden keine Bedenken erhoben. 

Die in der Stellungnahme erteilten Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und in die Planung eingearbeitet. 
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2. Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg, 08.09.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus regionalplanerischer Sicht keine 
Bedenken erhoben werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Planung eingear-
beitet. 
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3. Landkreis Börde, 07.09.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumordnung 

Die oberste Landesentwicklungsbehörde sowie die Regionale Planungsge-
meinschaft Magdeburg sind im Planverfahren beteiligt worden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und entsprechend befolgt. 
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Bauleitplanung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und befolgt. 
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Der Durchführungsvertrag wird erarbeitet. 

 

 

 

 

Die Voraussetzungen für das Parallelverfahren sind erfüllt. 

Der Aufstellungsbeschluss zur 7. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Verbandsgemeinde Elbe-Heide „Sondergebiet Photovoltaik nördlich Colbitz“ 
wurde im Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Elbe-Heide am 
05.07.2021 gefasst. Der Vorentwurf dazu hat in der Zeit vom 23.09. bis ein-
schließlich 25.10 2021 öffentlich ausgelegen. Die Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange sind im gleichen Zeitraum beteiligt worden. 
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Der Nachweis der Sicherung aller betroffenen Flächen wird erbracht. 

 

 

Bauordnung 

Vorbeugender Brandschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Bauaufsicht 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Rechtsamt 

Vom Bauherren wurde auf Grund der vorliegenden Stellungnahme eine Prü-
fung der o. g. Flächen auf Kampfmittel veranlasst, die negativ ausfiel. In der 
Stellungnahme des Landkreises Börde vom 27.01.2023 wurde festgestellt, 
dass im Ergebnis der Kampfmittelüberprüfung die o. g. Flurstücke nicht als 
Kampfmittelverdachtsflächen ausgewiesen werden. 
Somit ist bei Maßnahmen im Planbereich an der Oberfläche sowie bei Tief-
bauarbeiten oder sonstigen erdeingreifenden Maßnahmen nicht mit dem 
Auffinden von Kampfmitteln zu rechnen. Da ein Auffinden von Kampfmitteln 
bzw. Resten davon nie ganz ausgeschlossen werden kann, wird auf die 
Möglichkeit des Auffindens von Kampfmitteln und auf die Bestimmungen der 
Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel 
(KampfM-GAVO)vom 20.04.2015 (GVBl. LSA Nr. 8/2015, S. 167 ff.) hinge-
wiesen. 
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Natur und Umwelt 

Abfallüberwachung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und befolgt. 
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Immissionsschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

1. Lichtimissionen 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Nachweis, dass eine Blendung der Autofahrer auf der angrenzenden 
BAB 14 und der L 38 nicht zu unzumutbaren Beeinträchtigungen führt bzw. 
dass solche Blendwirkungen ausgeschlossen werden können, wird im zwi-
schenzeitlich vorliegenden Blendgutachten erbracht. 

Demzufolge kann für Fahrzeugführer auf der benachbarten A14 wie auch im 
Bereich der L38 eine Beeinträchtigung durch die PV Anlage mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 

Die darin gewonnenen Erkenntnisse werden in den Umweltbericht sowie 
zusammenfassend auch in die Begründung übernommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lärmemissionen 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und entsprechend befolgt, 
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die aufgeführten Angaben werden korrigiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturschutz und Forsten 

Naturschutz 

Die Planung wird der Stellungnahme folgend angepasst. Eine erneute Ab-
stimmung mit der UNB hat stattgefunden. Die UNB hat den Änderungen 
zugestimmt. 
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Forsten 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine forsthoheitlichen Belange be-
troffen sind. 

Für die vorgeschlagenen 30 m gibt es keine rechtliche Grundlage. Die in 
den Landeswaldgesetzten anderer Länder geltenden Mindestabstände fin-
den in Sachsen-Anhalt keine Anwendung. 

Wasserwirtschaft 

Niederschlagswasser 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
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Wasserbau 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

Zum weiteren Verfahrensverlauf 

Die Hinweise werden im weiteren Verfahrensverlauf befolgt. 
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4. Landeszentrum Wald, 10.08.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren 
befolgt. 
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5. Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost, 23.08.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

Zu den Einwänden wird wie folgt Stellung genommen: 

Zu 1. 

Die TG 4 und TG 5 befinden sich jeweils in einem Abstand von 20 m zum 
äußeren befestigten Fahrbandrand der BAB A 14. 

Gemäß § 9 Abs. 1 FStrG dürfen längs der Bundesfernstraßen Hochbauten 
jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 Meter bei Bundesautobahnen und bis 
zu 20 Meter bei Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anlie-
genden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, jeweils ge-
messen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn sowie bauliche Anla-
gen, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke be-
stimmten Teile der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge an Bun-
desstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht 
errichtet werden. 

Grundsätzlich dient diese Vorschrift der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs sowie trägt der Möglichkeit einer veränderten Nutzung durch erforder-
liche Straßenverbreiterungen, neue Straßenanschlüsse, durch Anlegen von 
Parkplätzen oder Standspuren usw. Rechnung.  

Bezüglich der Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
wären evtl. auftretende Blendwirkungen als Argument gegen die Inan-
spruchnahme der Fläche für die geplanten PV-Anlagen heranzuziehen. Um 
dafür gesicherte Aussagen zu erhalten, wurde ein Blendgutachten angefer-
tigt. Demzufolge sind nachteilige Auswirkungen infolge Reflexion für die 
benachbarte BAB A 14 auszuschließen. Anderweitige Beeinträchtigungen 
des Verkehrs sind nicht erkennbar, so dass grundsätzlich davon auszuge-
hen ist, dass mit dem Bau von PV-Anlagen im Bereich der o. g. TG 4 und 
TG 5 die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. 

Bezüglich der Möglichkeit der Inanspruchnahme der Flächen für anderweiti-
ge Nutzungen ist zu berücksichtigen, dass im Bereich 0 bis 20 Meter zur 
Fahrbahnkante bereits Ausgleichsmaßnahmen für die A14 errichtet wurden, 
deren Erhalt dauerhaft zu sichern ist und die von der vorliegenden Planung 
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nicht berührt werden.  

Auf Grund dessen, dass der hier berührte Autobahnabschnitt erst vor weni-
gen Jahren neu gebaut und eröffnet wurde, ist davon auszugehen, dass in 
dem zu betrachtenden Zeitraum voraussichtlich kein weiterer Ausbaubedarf 
zu erwarten ist. Die hier geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage sind auf 
eine Laufzeit von 30 Jahre befristet. Nach Ablauf der Laufzeit werden die 
Anlagen zurückgebaut und die Fläche wieder in ihren ursprünglichen Zu-
stand versetzt.  

Innerhalb der 40-m-Zone sind keine Pflanzgebote oder dergleichen festge-
setzt. 

Um zu verhindern, dass innerhalb der 40-m-Zone keine anderen baulichen 
Anlagen, als die o. g. Solarmodule errichtet werden, wird im Bebauungsplan 
ergänzend festgesetzt, dass innerhalb dieses Bereichs bauliche Anlagen in 
Form von Trafostationen unzulässig sind. In der Planzeichnung wird diese 
Fläche als „Fläche für Nutzungsbeschränkungen“ festgesetzt. 

Bezüglich der laut § 9 Abs. 8 FStrG aufgeführten Ausnahmen von den Ver-
boten der Abs. 1, 4 und 6 ist zu bemerken, dass diese nur erforderlich wäre, 
wenn ein Bauvorhaben ohne rechtskräftigen Bebauungsplan umgesetzt 
werden soll bzw. wenn es von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
abweicht. Insofern wird davon ausgegangen, dass eine Ausnahme gemäß § 
9 Abs. 8 FStrG nicht erforderlich ist. Dennoch hat der Bauherr parallel einen 
Antrag auf bauliche Anlagen an Bundesfernstraßen in Bundesverwaltung 
gestellt. 

 

Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) werden Voraussetzungen für die 
finanzielle Förderung für Strom aus erneuerbaren Energien formuliert. Da-
nach werden neben der Notwendigkeit der Aufstellung eines Bebauungs-
plans konkrete Anforderungen an den Standort der Solaranlage definiert. 

Der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien und die ambitionierte Stei-
gerung der Energieeffizienz sind wesentliche Bestandteile des Energiekon-
zepts und der Beschlüsse der Bundesrepublik Deutschland zur Energie-
wende. Mittels entsprechender Maßnahmen und Ziele ist eine nachhaltige 
Energie- und Klimapolitik im Sinne des Klimaschutzes zu etablieren und 
somit ein Beitrag zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu leisten. 
Die Bundesregierung stellt die Weichen für den beschleunigten Ausbau von 
Wind- und Solarenergie, den Ausstieg aus fossilen Energien und für mehr 
Energieeffizienz. Entsprechend der Neufassung des § 2 EEG gilt bei Abwä-
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gungsentscheidungen der Grundsatz, dass die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Si-
cherheit dient. Das besondere öffentliche Interesse am Ausbau der regene-
rativen Energie wird darüber hinaus auch durch weitere völker-, europa-, 
bundes- und landesrechtliche Vorschriften untersetzt und gesteuert. Dafür 
ist den räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere und um-
weltverträgliche Energieversorgung Rechnung zu tragen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 
Satz 5 ROG).  

Die optimale Ausnutzung der Flächen am betrachteten Standort für die not-
wendige Errichtung der hier geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage, zur 
Umsetzung der Klimaschutzziele der Bundesregierung sowie insbesondere 
auch für die Gewährleistung der erforderlichen Energiesicherheit und Ener-
giesouveränität Deutschlands steht demzufolge im überragenden öffentli-
chen Interesse, insbesondere unter Beachtung der o. g. Ausführungen – 
keine Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. 

 

Gemäß § 9 Abs. 7 FStrG gelten die Absätze 1 bis 5 des § 9 FStrG nicht, 
soweit das Bauvorhaben den Festsetzungen eines Bebauungsplans ent-
spricht, der mindestens die Begrenzung der Verkehrsflächen sowie an die-
sen gelegene überbaubare Grundstücksflächen enthält und unter Mitwir-
kung des Trägers der Straßenbaulast zustande gekommen ist. 

 

Die weiteren Hinweise werden berücksichtigt. 

 

https://www.weka-business-portal.de/rechtsdatenbank/vorschriften/2021917#SL17285105
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6. Landesamt Geologie und Bergwesen, 30.08.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergbau 

Der genannte Rechtsinhaber des Bergfeldes wurde im Planverfahren betei-
ligt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter Beachtung der eventuellen 
Auflagen und Hinweise des Rechtsinhabers vom LAGB, Abteilung Bergbau 
keine Einwände bestehen. 

Eine Stellungnahme des K+S Minerals and Agriculture GmbH, Werk Zielitz, 
vom 01.09.2022 liegt vor. Darin wird auf evtl. Senkungen hingewiesen. 

 

 

Geologie 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus ingenieurgeologischer Sicht kei-
ne Bedenken und Hinweise bestehen. 
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7. Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 31.08.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abteilung Agrarstruktur 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen den Bebauungsplan keine 
Bedenken bestehen. 

Die Forderungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und be-
folgt. 
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Fachstelle Landwirtschaft 

Das Vorhaben unterliegt nicht der Freiflächenanlagenverordnung (FFAVO 
2022) nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 h), wie in der Stellungnahme dargelegt, son-
dern beruht sich auf § 37 Abs. 1 Nr. 2 c) EEG. Die aufgeführte Obergrenze 
nach FFAVO 2022 von 100MW beschreibt lediglich das Ausschreibungs-
kontingent für die Förderaspekte des EEG nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 h) für das 
Bundesland Sachsen-Anhalt und ist damit nicht für das hier dargestellte 
Planvorhaben der Baurechtsschaffung gemäß BauGB relevant. 
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8. K+S Minerals and Agriculture GmbH, Werk Zielitz, 01.09.2022 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

Die Hinweise werden in die Begründung übernommen. 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange sind angeschrieben wurden und haben in ihrer Stellungnahme keine Bedenken 
und Anregungen geäußert: 

9. 50Hertz Transmission GmbH, 27.07.2022 

10. Deutsche Telekom Technik GmbH, 16.08.2022 

11. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 18.08.2022 

12. GDMcom GmbH, 02.08.2022 

13. Unterhaltungsverband „Untere Ohre“, 09.08.2022 

14. Biosphärenreservat Mittelelbe, 12.08.2022 

15. Hansestadt Gardelegen, 01.08.2022 

16. Gemeinde Niedere Börde, 18.08.2022 

17. Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, 27.07.2022 

18. Stadt Wolmierstedt, 27.07.2022 

19. Stadt Haldensleben, 25.08.2022 

20. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, 09.08.2022 

21. Dow Olefinverbund GmbH, 01.09.2022 

22. Wolmierstedter Wasser- und Abwasserzweckverband, 31.8.2022 

23. Avacon – Weiterleitung, 27.7.2022t 

24. Fernstraßen-Bundesamt, 25.8.2022 – keine Zuständigkeit 


